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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Kalkh/14/9091)

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 22 der Gemeinde Kalkhorst 
für den Ortsbereich Hohen Schönberg
Hier:         Aufstellungsbeschluss

Beschlüsse:
13.01.2015 Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst

Herr Mahnel vom gleichnamigen Planungsbüro erläutert den Inhalt der Beschlussvorlage. 
Die Beschlussvorlage wird verändert. Es wird empfohlen, den Geltungsbereich bis an die 
bebauten Grundstücke in Zufahrtsrichtung zur Ortslage Hohen Schönberg zu erweitern. Bis 
zur Gemeindevertretersitzung ist dies auszutauschen. 

Herr Möller lässt sodann über den Beschlussvorschlag nebst den oben angesprochenen 
Änderungen abstimmen.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst empfiehlt folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt:

1. Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst fasst den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 22 für den Ortsbereich Hohen Schönberg.
Die Plangeltungsbereich ist in dem beigefügten Luftbild dargestellt. 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 9
davon anwesend: 8
Zustimmung: 8
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

19.02.2015 Gemeindevertretung Kalkhorst

 
 


